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Stellungnahme 

 

Vorstoss Nr. 2021/389 

Motion von Christine Frey 

Titel:  Anreize Optimierung Gebäudetechnik Wohnbauten 

Antrag 

 

Motion als Postulat entgegennehmen 

 

1. Begründung 

Der Regierungsrat ist sich der Bedeutung von Betriebsoptimierungen bei Wohngebäuden für die 
Erreichung klima- und energiepolitischer Ziele bewusst.  
 
Grundsätzlich besteht bereits mit den heutigen rechtlichen Rahmenbedingungen die Möglichkeit, 
Betriebsoptimierungen bei Wohnbauten finanziell zu fördern und gegenüber dem Bund als soge-
nannte «indirekte Massnahme» zu rapportieren. 
 
Bisher beschränken sich die Aktivitäten indes auf eine stichprobenartige Qualitätsüberprüfung von 
ausgewählten Gebäudetechnikanlagen, die über das Baselbieter Energiepaket gefördert wurden 
(siehe Tabelle 1). 
 
Tabelle 1: Stichprobenartige Qualitätsüberprüfung von Gebäudetechnikanlagen 2018–2021 

  Solaranlagen Wärmepumpen Holzfeuerung Fernwärme 

2018 40       

2019   30     

2020 10 5 15   

2021 (geplant) 9 13 8 3 

Total 59 48 23 3 

 
Bevor die bisherigen Aktivitäten auf eine flächendeckende Förderung von Betriebsoptierungen in 
Wohngebäuden ausgeweitet werden, sollten u. a. folgende Punkte fundiert abgeklärt werden: 

– Förderbedingungen (z. B. Definition der Bestandteile einer Betriebsoptimierung) 
– Höhe der Förderbeitragssätze 
– Abschätzung der Nachfrage 
– Abschätzung der finanziellen Folgen (u. a. Mehraufwand in der Gesuchsbearbeitung) 

 
Dabei ist zu beachten, dass die für «indirekte Massnahmen» eingesetzten Mittel nach Art. 106 
CO2-Verordnung nicht mehr als 20 % an den gesamthaft ausgeschütteten Förderbeiträgen ausma-
chen dürfen bzw. der Kanton alle weiteren Förderbeiträge an «indirekte Massnahmen» vollständig 
aus eigenen finanziellen Mitteln bestreiten müsste. 
 
Eine Überweisung der Motion als Postulat würde es dem Regierungsrat erlauben, den erwähnten 
Punkten auf den Grund zu gehen.  

 


